
schutz“ spricht und dies kaum weiter konkretisiert – eine
Umkehr der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung:
Dem sollen allerdings hohe tatbestandliche Hürden für die
Annahme einer Zuständigkeit in § 120 II und III GVG („be-
sondere Bedeutung des Falles“,53 „Beeinträchtigungspotenzi-
al“54) vorbeugen, dh, diese sind – damit Strafverfolgung nicht
generell zur „Bundessache“ wird – restriktiv, mithin im Lich-
te der Art. 92, 96 V GG auszulegen.55

E. „THANK YOU FOR CHOOSING DIDAKTIK BY KUD-
LICH/OĞLAKCIOĞLU, TAKE CARE AND GOODBYE!“

Wieder etwas trivialer wird es – wie auch im Zug – am Ende
der Fahrt, wenn es durch die Lautsprecher schallt: „Take care
and goodbye“: Hat man sich verabschiedet, sollte man sich –
auch nach dem „Informations-Überfluss“ im letzten Ab-
schnitt – überlegen, was einem von der Reise in Erinnerung
geblieben ist. Um dies zu testen, kann man sich ein Blatt
Papier oder eine Karteikarte nehmen und die verschiedenen
Routen nochmals nachzeichnen. Empfehlenswert wäre es, die
entsprechenden Stationen (samt passenden Normen des
GVG) und ihre (potenzielle) Zusammensetzung zu notieren.
Schließlich kann man nochmals einige „Must-Knows“ (zB:

die fünf Gerichtsbarkeiten) aufzählen und, wenn das Panora-
ma tatsächlich etwas gebracht hat, vielleicht nicht nur dazu
übergehen, sich die zivil-, arbeits- und verwaltungsrecht-
lichen Züge anzusehen, sondern zu überlegen, ob es weitere
Panoramen und Metaphern gibt, die mit examensrelevanten
Lehrinhalten unterfüttert werden können.56

53 Eine besondere Bedeutung lässt sich nur annehmen, „wenn es sich unter Beachtung
des Ausmaßes der Rechtsgutsverletzung um ein staatsgefährdendes Delikt von
erheblichem Gewicht handelt, das seine besondere Bedeutung dadurch gewinnt,
dass es die Schutzgüter des Gesamtstaates in einer derart spezifischen Weise an-
greift, dass ein Einschreiten des GBA und eine Aburteilung durch ein Bundes-
gerichtsbarkeit ausübendes Gericht geboten ist“, vgl. BGHSt 46, 238 (253 ff.) =
NJW 2001, 1359. Zu diesem „unbestimmten Rechtsbegriff“ vgl. auch Kissel/Mayer,
10. Aufl. 2021, GVG § 120 Rn. 10; Bock JURA 2017, 895 (900).

54 Hierzu BGH NStZ 2010, 468; ausführlich Löwe/Rosenberg/Gittermann, StPO,
27. Aufl. 2022, GVG § 120 Rn. 12.

55 Man könnte auch von einer verfassungskonformen Auslegung sprechen, deren
Notwendigkeit schon früh erkannt wurde, vgl. etwa BGH NJW 1988, 1474, später
aber konkreter, bspw. im Hinblick auf § 34 II Nr. 3 AWG aF, ausformuliert
wurde, vgl. BGHSt 54, 275 = BeckRS 2010, 10962. Zum Ganzen auch Löwe/
Rosenberg/Gittermann, 27. Aufl. 2022, GVG § 120 Rn. 15; MüKoStPO/Bock/
Oğlakcıoğlu, 2. Aufl. 2024, GVG § 120 Rn. 19.

56 Dem Autor fallen bspw. ein: „Elf Verfahrensmaximen sollt ihr sein – Gut auf-
gestellt in die strafprozessuale Zusatzfrage“ oder: „Das Netz der Strafverfolgung“ –

Zusammenhängende Ermittlungsmaßnahmen.
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Professor Dr. Frank Zieschang, Würzburg*

„C’est la vie“

Versuch, Rücktritt, erfolgsqualifiziertes Delikt, Mord, Körperverletzungsdelikte
Zwischenprüfung
2 Stunden
StGB-Textausgabe

& SACHVERHALT

Der in schlechten finanziellen Verhältnissen lebende A beschließt, um seine frustrations-
bedingten Aggressionen abzureagieren, seinen Nachbarn N zu töten. Als eine Person am
Briefkasten des Hauses des N steht, meint A, dass es sich um N handele. Der Sportschütze A
ergreift sein Gewehr und schießt von seinem Fenster aus in Richtung dieser Person, die
getroffen wird und zusammensinkt. Nach der Schussabgabe rennt A zum Tatort, um zu
überprüfen, ob er sein Opfer tödlich getroffen hat. Hier nun muss A feststellen, dass er nicht
auf den N geschossen hat, sondern auf den Briefträger O, der bei dem N gerade die Post
eingeworfen hatte. A erkennt richtig, dass der im Schulterbereich getroffene O sterben wird,
falls O nicht alsbald ärztliche Hilfe erhält. A ruft daraufhin seine Ehefrau E an, schildert die
Situation und bittet E, den Notarzt zu verständigen. Die dem A stets zugewandte E sagt dies
zu und wählt sofort nach Beendigung des Telefonats mit dem A den Notruf.

O wird vom Rettungsdienst in das nächste Krankenhaus eingeliefert, wo dessen Leben
gerettet werden kann. Der dort tätige Arzt B erkennt jedoch, dass es sich bei dem O um den
Liebhaber seiner Frau handelt. Daher entschließt B, sich an O zu rächen. B erklärt dem O
wahrheitswidrig, zur vollständigen Wiederherstellung der Gesundheit sei ein operativer Ein-
griff im Bereich der Schulter notwendig. O willigt in diese Operation ein. In Wahrheit trennt
der B dem narkotisierten O mit einem Skalpell den Mittel- und Zeigefinger an der rechten
Hand ab. Als O erwacht, ist er entsetzt. Obwohl durch eine Operation die beiden Finger
wieder erfolgreich angenäht werden könnten, ist O von den Geschehnissen dermaßen trau-
matisiert, dass er dies ablehnt.

* Der Autor ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsvergleichung an der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg.
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Wie haben sich A und B nach dem StGB strafbar gemacht? Eventuell erforderliche Strafanträge sind
gestellt.

Hinweis: Der Sachverhalt lehnt sich neben anderen Problemen an zwei aktuelle und examensrelevante
Entscheidungen des BGH an. Es stellt sich einmal die Frage, ob ein Rücktritt vom beendeten Versuch
nach einem vom Täter erkannten error in persona noch in Betracht kommt (dazu BGH BeckRS 2024,
10222 mAnm Jäger JA 2024, 785; Kudlich/Schütz NStZ 2024, 613; Zieschang ZJS 2024, 848). Zum
anderen geht es um das Problem, ob ärztliche Instrumente gefährliche Werkzeuge iSd § 224 I Nr. 2
Alt. 2 StGB sein können (dazu BGH NStZ 2024, 355 mAnm Eisele JuS 2024, 797; Klein ZJS 2024, 605;
Kudlich JA 2024, 607; Nestler JK 2024, 684; Schiemann NStZ 2024, 358; Zieschang JR 2024, 368). Des
Weiteren betrifft die Aufgabe insbesondere die Behandlung des error in persona, den „halbherzigen
Rücktritt“, Mordmerkmale sowie Probleme des erfolgsqualifizierten Delikts.

& LÖSUNG

1. TATKOMPLEX: DER SCHUSS DES A

A. STRAFBARKEIT DES A GEM. §§ 211, 22, 23 I STGB ZUM NACHTEIL DES O

A könnte sich wegen versuchten Mordes gem. §§ 211, 22, 23 I StGB strafbar gemacht haben,
als er auf den O geschossen hat.

Hinweis: Es ist nicht erforderlich, bei der Prüfung des (versuchten) Mordes in der Paragraphenkette
auch § 212 StGB aufzulisten. Dass nur § 211 StGB genannt ist, sagt im Übrigen nichts darüber aus, in
welchem Verhältnis der Mord zum Totschlag steht.

I. Vorprüfung

O hat den Schuss überlebt, sodass der tatbestandliche Erfolg in Form des Todes eines anderen
Menschen nicht eingetreten und damit § 211 StGB nicht vollendet ist.

Mord ist ein Verbrechen iSd § 12 I StGB, dessen Versuch gem. § 23 I StGB stets strafbar ist.

II. Tatentschluss

Fraglich ist, ob A auch Tatentschluss aufweist. Tatentschluss bedeutet das Vorliegen des
Vorsatzes sowie aller sonstiger subjektiver Tatbestandsmerkmale (Wessels/Beulke/Satzger,
Strafrecht Allgemeiner Teil, 54. Aufl. 2024, Rn. 943).

Hinweis: Bei dem richtigen Versuchsaufbau, wonach der Tatentschluss stets vor dem unmittelbaren
Ansetzen anzusprechen ist, handelt es sich um Grundlagenkenntnisse. Auch sollte der Tatentschluss
immer definiert werden. Merke ganz allgemein: Ohne vorhergehende korrekte Definition eines Merk-
mals ist eine nachfolgende Subsumtion nicht möglich.

Vorsatz bedeutet Kenntnis der objektiven Tatbestandsmerkmale sowie den Willen zu deren
Verwirklichung (Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 16. Aufl. 2024, § 14 Rn. 5). A wollte
die Person, welche am Briefkasten stand, mit dem Schuss aus dem Gewehr töten. Problema-
tisch ist jedoch, dass A davon ausgegangen ist, es sei N, obwohl es in Wahrheit der O war.
Hierbei handelt es sich um eine Personenverwechslung, also um einen „error in persona“.
Dieser hat bei Gleichwertigkeit der Rechtsgutobjekte keine Auswirkungen auf den Vorsatz,
er ist dann als bloßer Motivirrtum (Identitätsirrtum) unbeachtlich (Zieschang, Strafrecht
Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2023, Rn. 143 f.). Es geht vorliegend bei N und O um gleichwertige
Rechtsgutobjekte, also um andere Menschen. A hat die Person getroffen, die er töten wollte.
Sein bloßer Identitätsirrtum hat folglich keine Auswirkungen auf seinen Tötungsvorsatz.

Möglicherweise wollte der A sein Opfer heimtückisch töten.

Hinweis: Beim Versuch ist im Rahmen des Tatentschlusses immer subjektiv zu formulieren. Es wäre also
verfehlt, danach zu fragen, ob A den O heimtückisch tötet. Es geht vielmehr darum, ob er heimtückisch
töten wollte.

Heimtücke bedeutet das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in
feindseliger Willensrichtung (BGH BeckRS 2022, 12887). Arglos ist das Opfer, wenn es sich
im Zeitpunkt des Angriffs eines solchen auf Leib oder Leben nicht versieht. Wehrlos ist
derjenige, der infolge seiner Arglosigkeit in seiner Verteidigungsfähigkeit zumindest stark
herabgesetzt ist. O sollte sich nach dem Willen des A im Zeitpunkt der Schussabgabe keines

error in persona

Heimtücke
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